
Nachtkarte Pichlingersee 2025
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Sollte sich das Wetter über den Tag ändern und ein 

Badebetrieb möglich werden, ist das Fischen umgehend 

einzustellen und auch jedes Angelzubehör vom Wasser und 

Liegewiese zu entfernen.

Erlaubt sind 2 Ruten mit je 1 Haken (Ausnahme siehe 

Raubfischregelung). Zelte und Brollys etc. sind auf der 

Liegewiese und am Parkplatz ganzjährig nicht erlaubt. Das 

Betreten des Hubschrauberlandeplatzes ist ausnahmslos 

verboten!

Das Fischen bzw. Auswerfen der Ruten ist nur vom Ufer aus 

gestattet. Die Benützung von Booten, bzw. das Auslegen der 

Köder durch Schwimmen oder Tauchen ist verboten!

Verwendung von Stromerzeugungsgeräten, z.B. 

Notstromaggregaten ist verboten!

Angelzeiten:

1. Jänner bis 30. April: täglich von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr.

1. Mai bis 31. Mai: Generelles Angelverbot.

1. Juni bis 31. August: täglich von 19:30 Uhr bis 08:30 Uhr.

Ab 1. September kann nach vorheriger Ankündigung durch 

den Angelsportverein Naarn Donau (Mail oder WhatsApp) 

die Angelzeit verlängert werden!

Vor Fischbeginn und nach Ende der Session hat ein digitaler 

Eintrag in einer Whatsapp-Gruppe (Gruppe wird noch 

bekannt gegeben) zu erfolgen.  In der Fischereiberechtigung 

ist ebenfalls der Tag zu entwerten.
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Raubfischregelung: Raubfischfang nur mit 1 Rute erlaubt!

Fische müssen waidgerecht behandelt werden. Vor 

Fischbeginn sind Cradle, Abhakmatte, Karpfenkescher sowie 

ein Klinikum in Ufernähe aufzustellen und dort zu 

verwenden.

Zuwiderhandlungen werden geahndet. 
Entnommene Fische dürfen nicht ausgetauscht werden. 

Beschränkt sich die Anzahl der Badegäste auf eine geringe 

Zahl, ist als Fischer zu beachten, dass diese immer den 

Vorrang haben und jegliche Diskussion zu vermeiden ist.

2 Raubfische pro Monat. Nach Entnahme dieser ist der 

Raubfischfang in diesem Monat untersagt.

Schonzeiten und Brittelmaße lt. OÖ Fischereigesetz. 

Schirme und Brollys dürfen nur zwischen Gehweg und 

Wasserlinie im jeweiligen Angelzeitraum aufgestellt werden. 

Der Angelplatz ist bei Dunkelheit sichtbar zu beleuchten 

(keine Knicklichter).

20 Karpfen bzw. Amur, 20 Schleien und 30 Weißfische pro 

Jahr.

Gibt es keine Ankündigung, gelten die Angelzeiten bis 

Auch das Verweilen am Angelplatz von 08:30 Uhr 

Ausfang:

2 Karpfen bzw. Amur, 2 Schleien u. 3 Weißfische pro Tag.

Von 15. September bis 31. Dezember ist Angeln von 

15. September von 19:30 Uhr bis 08:30 Uhr.

bis 19:30 Uhr ist nicht gestattet (außer als Badegast).

Diese Regelung gilt auch bei Schlechtwetter!

00:00 Uhr bis 24:00 Uhr gestattet.



Anfütterungsverbot:

Es ist nicht erlaubt einen Angelplatz, der bereits besetzt ist, 

für sich zu beanspruchen. Bitte genügend Abstand halten, und 

sich nicht weiter als 50 m vom Angelplatz entfernen.

Karpfen und Amur ab 60 cm sind ganzjährig geschont, und 

müssen nach dem Fang sofort schonend zurückgesetzt 

werden.
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Zuwiderhandeln wird geahndet! 

Das Anfüttern jeglicher Art ist verboten. (Ausgenommen PVA 

Sackerl, PVA Netze, Flats und Futterspiralen, welche nur mit 

der Angelrute einmalig ausgebracht werden dürfen). Ebenfalls 

sind Spod-Ruten mit Futterraketen, Marker, Futterboote, 

Echolot, GPS, sowie das Ausbringen von Futter auf andere Art 

und Weise verboten!

Fische dürfen nicht lebend mitgenommen oder verkauft 

werden!

Ein Hältern eines Fisches im Karpfensack, Wiegeschlinge etc., 

auch nur kurz, ist verboten!

Fische dürfen am Wasser nicht ausgeweidet (geputzt) werden.

Schutzorgane sind angewiesen, Verstöße gegen die oben 

genannten Bestimmungen mit dem Entzug der 

Fischereiberechtigung Pichlingersee zu ahnden, ohne dass 

dadurch eine, wie immer geartete Vergütung geleistet wird. 

Weiters sind Schutzorgane auch berechtigt, sämtliche 

Angelutensilien und auch Fahrzeuge zu kontrollieren.  



Vor dem Fischen Tag entwerten.

Karpfen, Amur, Schleien, Hechte, Zander 

und Welse, die behalten werden,

sind sofort einzutragen! z.B. 3.
1K 

1H

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29.

Jänner

Februar
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März

April

Juni
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August

September
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Staatliche Schutzorgane

Name Telefon
Steinberger Reinhold +43 664 49 33 311
Schön Karl +43 676 51 68 970
Pühringer Hermann +43 650 55 61 085
Ernst Wolf Dieter +43 676 36 78 099
Ehmayr Johann +43 699 17 78 63 70
Haslinger Michael +43 664 11 23 791
Nösterer Manfred +43 680 30 35 623

Kastner Johann +43 660 40 20 200

Hinterleitner Uwe +43 664 30 34 145
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